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Jürgen Schneider
Schanzenbarg I I
23843 Bad Oldesloe
Tel. (0a0) 347 22506 (tagsüber)

(0453t) 84603 (abends)

Herrn
Peter Kurt Würzbach
Platz der Republik I
l10l l Berlin

Sparmaßnahmen - Unterhaltszahlungen

Sehr geehrter Herr Würzbach

Sie sind der Bundestagsabgeordnete meines Wahlkreises,
deshalb wende ich mich an Sie.

Der NDR hat in einer Rundfunksendung auf einen Milliar-
denbetrug am Steuerzahler durch Nachlässigkeiten der Be-
hörden bei der Verfolgung unterhaltspflichtiger Väter hin-
gewiesen.Einen Auszug des Manuskriptes der Sendung füge
ich bei.

In der Sendung werden konkrete Vorschläge zur Vermei-
dung dieses ,,Betruges" gemacht. Ich möchte Sie bitterl die-
se Anregungen 

^tr 
Kenntnis zu nehmen und in politisches

Handeln umzusetzen.

Für eine kurze Stellungnahme wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichem Gruß

(Jürgen Schenider)

Bad Oldesloe, den 29.9.1999



KURZMITTEILUNG

Peter Kurt Würzbach
Mitglied des Deutschen Bundestages

Tel.: 030 /227 -7 5430/31 Fax: 030/227 -7 643

Sehr geehrter Herr Schneider !

Wie bereits telefonisch angekündigt übersende ich
Ihnen die auf Ihr Schreiben zurückgehenden Fragen von
Herrn WtiLrzbach mit den Antworten der Bundes-
regierung zu lhrer Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

tG**
P. Bauch

Mit der Bitte um: Anlagen:

El Kenntnisnahme tr Bericht

tr Prüfung O Kopie(n)

tr Ededigung. a
tr R{icksprache n
El Veöteib (Kopie) tr
tr original zurtlck Datum:

tr Mit Dank zurück

tl Auf thr Schreiben



PROF. DR. ECKHART PICK
MITGLIED DES DEUTSCHEN B(INDESTAGSS

'^N,LA.\{ENTARTSCI{ER 
ST^A?SSEX8,ETÄR

BET DER SUflDESMI'VISTERIN DER 
'USTIZ

An das
Milglied des Deutschen Bundestages
Herm Peter W0zbach
Deutscher Bundestag

11011 Berlin

Betr.: lhre schriftlichen Fragen Nr. 11/99 bis 11/102 vom 8. Novernber 1999

Sehr geehrter Herr Kollege Wüzbach,

lhre schriftlichen Fragen vorn 8. Novernber 1999 beantworte ich wie folgt:

Frage Nr. 11/99.

We hat sich nach Kenntnis der Sundesregierung die Zaht der die lJnterhattspflicht verletzenden

Väter in den leQten fünf Jahren entwickelt, und wie hoch waren die in diesen Jahrcn gezahlten

U n te rh a I t syorscfr0sse ?

Antwort:

Über die Anzahl der Väter, die lhre Unterhaltspflichten verleEen, existieren keine statistischen

Daten. Zur Entwicklung der Zahlungsmoral der Väter in den letzten 5 Jahren können daher kei-

ne Angaben gemacht werden. Dezeit wird geprOft, ob und in welcher Form dazu Daten erho-

ben werdan können. Erhoben wird lediglich die Zahl der wegen Verstoßes gegen S 170b Abs. 1

SIGB a.F. (VerleEung der Unterhaltspflicht) Verurteilten. FOr die alten Länder (ab 1995 ein-

schließlich von Gesamtberlin) ergibt sich danach folgendes:

POST^NSCHRIFT:
IIOI5 EERL.lN
TETSFON (030) 20n..rt t0
TELEF^X (030) 20zi-90.8

HAUSANSCHR,tFT'
,EßUSALEMER STR^SSE Z+2'
10u7 aERLIN

BERLIN, DEN 19. November 1999
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1993 4.075

1994 4.224

1995 4.210

1996 4.212

1997 4.325

Die in den leEten 5 Jahren gezahlten Unterhaltsvorsch0sse (Bundes- und Landesanteil) belia'

fen sich auf

1995 1.581.844 TDM

1996 1.557.036 TDM

1997 1.61s.588 TDM

1998 1.667,514 TDM

1999 1.269.062 TDM (Stand Oktober 99)

Die Entwic*lung der Unterhaltsvorschussleistungen ist allerdings kein lndikator fOr die Zah-

lungsmoral der Väter. Unterhaltsvorschuse wird nicht nur im Falle säumiger Unterhattszahlung

bei Leistungsfähigkeit des Verpflichteten geleistet. Dem Kind wird vielmehr auch im Falle des

Unterheltsausfalls wegen Leistungsunfähigkeit des Vaters, nicht festgestellter Vaterschatt und

Tod des Unterhaltsverpflichteten geholfen. Nach einer groben Schätzung ist ein Drittel der Väter

schon bei Beginn der Zahlung des Unterhaltsvorschusses nicht leistungsfähig, ein weiteres

. Dnttel wird während des Zahlungszeitraums leistungsunfähig.

Frage Nr. 11/100:

Welche Maßnahman wurden in den letzten Jahren ergriffen, um geziefter gegen tlnterhaltsver'

weigerar vorzugehen und einen stärkeren Rrickfluss der lJnterhaltsvorschüsse zu eneichen?

Antwort:

Bei ca. 113 darFälle ist rechtlich tiberhaupt kein Rückgriff möglich, da kein Anspruch des

Kindes gegenüber dem anderen Eltemteil besteht. ln diesen Fällen ist der Unteffialtsvorschuss

eine reine Ausfalleistung. ZurVerbesserung des Rückgriffs in den übrigen Fällen wurden in den

vergangenen Jahren die folgenden Maßnahmen ergriffen:
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Verbeseerung der Auskunftsrechte durch Anderung des Unterhaltsvorschussgeset-

zes im Kindesunterhaltsgbsetz (ab 1.7.1998 in Kraft) sowie durch die Anderung des

Straßenverkehrsgesetzes (ab 1.5.1998 in Kraft)

Erueiterung des Rückgritfszeitraumes (geschehen durch Artikel 27 Jahressteuerge,

seE 1997)

Prozessualerleichterte Durchsetzung derAnspniche (mit Kindesunterhaltsgesetz

s,o,)

Effektivierung des Rückgn'ffsverfahrens durch Richtlinien (bereits durchgef0hrt)

Prttfung aller weiteren legisldorischen und administrativen Maßnahmen durch die

Bundesregierung

lntensive Fachgespräche mit den Ländem, die für die Durchführung des Rückgriffs-

verfahrens zuständig sind (ständiger Dialog)

Maßnahrnen der Länder (Beteiligung cter Kommunen an den Ausgaben und Ein-

nahmen durchgeführt ab 01.01.1999 in Nordrhein-Westfalen, beabsichtigt in mehre-

ren weiteren Ländern)

Frage Nr. 11/101:

We wertet die Eundesregierung den Vorschlag, von zahlungsunwilligen Vätem den Ft)hrer-

schein einzuziehen?

Antwort:

Das Bundesrninisterium der Justiz hat eine Kommission zur Reform des strafrechtlichen Sankti-

onensystems eingesetä, die das bestehende Sanktionensystem des Strafgesetzbuches einer

krrtischen Überprüfung zu unterziehen soll. Dabeisollsie insbesondere untersuchen, ob neben

die klassischen Strafforrnen zukünftig auch neue Strafformen treten sollen. ln diesem Zusam-

menhang wird auch geprtrft, ob das Fahrverbot 0ber das Verkehrsstrafrecht hinaus emreitert

werden sollte. Auf der Grundlage des Abschlußberichts der Komrnission wird die Bundesregie-

rung auch den in der Frage angesprochenen Vorschlag bewerten.

Frage Nr. 1111O2:

Durch welche Regetungert ist nach deaeitiger Rechtslage srbfre4geste/If, dass Erbschafren von

Unterhaltspflichtigen nicht verheimlicht und für Unterhaltsleistungen herangezogen werden kön-

nen?

a

a



eine edan$le Erbschafi zählt zum Vermögen des Unterhaltsverpflichteten wie andere Vermt!-
genswerte auch- ZurAuskunft über seine Vermögenswerte isl der Verpflichtete aber (unter an-
derem) bereits nach dem geltenden s 1605 BGB verpftichtet. Dies bedeutet, dass der unter-
hallsverpflichtete eine systematische Aufstellung albr erforderlichen Angaben vorzulegen hat,
die dem Bereclrtigten die Berechnung seines Unterhattsanspruches ermöglichen. Diese Aus-
kunft kann regelmäßig alte zwei Jahre verlangt werden. Macht der Unterhaltsberechtigrte glauts
haft, dass der Verpflichtete weiteres Vermögen enrorben hat, kann er jederzeit - auch vor Ab-
lauf der Zweijahresfrist - neu Auskunft V€rlangen.

Bei Hinzutreten von besonderen Umständen, die das Schweigen über die angetretene Erts
schaft als evident unredlich erscheinen lassen, kann der Unterhattsverpflichtete im Einzefhll
auch zur unaufgeforderten lnformation verpflichtet sein.

Mit freundlicfren Grüßen

1 /^.ru 5.rur^* / Lr-.<

GESRNT SEITEN A4
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